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Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg 
Gemeinde Henstedt-Ulzburg  
Die Bürgermeisterin 
 

 

PRESSEMITTEILUNG  

Rathausplatz 1 
24558 Henstedt-Ulzburg 
www.henstedt-ulzburg.de 
 
Auskünfte zu dieser Pressemitteilung erteilt: 
 
Kontakt: Frau Günther 
Zimmer: 03 
Telefon: 04193 / 963 - 383 
Telefax: 04193 / 963 - 399 
E-Mail:  beate.guenther@h-u.de 

 
 Henstedt-Ulzburg, den 09.07.2020 

 
Satzungsänderung der KiTa-Satzung, VI. Nachtrag, der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, 
Geschwisterkinderermäßigung Kreis Segeberg sowie geänderte Öffnungszeiten der 

Verwaltung des Eigenbetriebes KiTa Henstedt-Ulzburg 
 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.06.2020 wurde abschließend der VI. Nachtrag der KiTa-

Satzung beschlossen. Diese Satzungsänderung war erforderlich, da zum 01.08.2020 in Teilen das neue 

KiTa-Reformgesetz umzusetzen ist. Hier sind u.a. die Deckelungen der Elternbeiträge reformiert, daher 

wurden die Gebühren für die Betreuung im Krippen- und Kindergartenbereich entsprechend der 

Vorgaben des Landes verändert. 

 

Monatliche Gebührenübersicht 

gemäß § 9 Abs. 3 der Kindertageseinrichtungensatzung in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Betreuungsangebot Regelkosten bis 31.07.20 

Betreuungszeit ab 07:45 Uhr 

 

 

Regelkosten ab 01.08.20 

Betreuungszeit ab 08.00 Uhr 
   
Krippe - Betreuung bis 12.00 Uhr 158,00 € 144,20 € 

Krippe - Betreuung bis 13.00 Uhr 195,00 € 180,25 € 

Krippe - Betreuung bis 14.00 Uhr 232,00 € 216,30 € 

Krippe - Betreuung bis 15.00 Uhr 269,00 € 245,00 € 

Krippe - Betreuung bis 17.00 Uhr 343,00 € 324,45 € 

Krippe - Nachmittagsbetreuung (13.00-17.00 Uhr) 148,00 € 144,20 € 

Mehrbetreuungsstunde in der Krippe 1,69 € Wtl. Spätdienststunde  7,21 € 

   
Kindergarten - Betreuung bis 12.00 Uhr 120,00 € 113,20 € 

Kindergarten - Betreuung bis 13.00 Uhr  148,00 € 141,50 € 

Kindergarten - Betreuung bis 14.00 Uhr 176,00 € 169,80 € 

Kindergarten - Betreuung bis 15.00 Uhr 205,00 € 198,10 € 

Kindergarten - Betreuung bis 17.00 Uhr 261,00 € 254,70 € 

Kindergarten - Nachmittagsbetreuung (13.00-17.00 Uhr) 113,00 € 113,20 € 

Mehrbetreuungsstunde im Kindergarten  1,28 € Wtl. Spätdienststunde  5,66 € 
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Hort: 

Betreuungstage 

Frühdienst 

07.00-09.00 Uhr 

Nachmittags-

betreuung 

bis 14.00 Uhr 

Nachmittags-

betreuung 

bis 15.00 Uhr 

Nachmittags- 

betreuung 

bis 16.00 Uhr 

Nachmittags-

betreuung 

bis 17.00 Uhr 

5 x wöchentlich                47,00 €            70,00 €            93,00 €         116,00 €         140,00 €  

4 x wöchentlich                38,00 €            56,00 €            75,00 €            93,00 €         112,00 €  

3 x wöchentlich                28,00 €            42,00 €            56,00 €            70,00 €            84,00 €  

2 x wöchentlich                19,00 €            28,00 €            38,00 €            47,00 €            56,00 €  

1 x wöchentlich                10,00 €            14,00 €            19,00 €            24,00 €            28,00 €  

Spätdienst (17.00-18.00 Uhr) pro Betreuungsstunde: 5,00 €  ab 01.08.2020 wtl. Spätdienststd. = 5,66 € 

 

Bei Überschreitung des Betreuungsumfangs kann eine Gebühr von 10 EUR pro angefangener Stunde 

genommen werden. 

 

Der Frühdienst (07.00 bis 08.00 Uhr) in der Krippe als auch im Kindergarten bleibt weiterhin 

gebührenfrei, muss jedoch zukünftig verbindlich gebucht werden. Ab dem 01.08.2020 verändert sich die 

Regelbetreuungszeit von 07.45 Uhr auf 08.00 Uhr. Diese zeitliche Veränderung hängt mit der 

umzusetzenden Kita-Reform zusammen.  

 

Erstmalig ab 01.08.2020 gibt es (landesweite) Mindestvorgaben für die Geschwisterermäßigung im 

vorschulischen Bereich. Eine Familie wird einkommensunabhängig entlastet, wenn mehrere Kinder einer 

Familie eine Kita oder Kindertagespflege besuchen. Folgende Staffelung ist ab dem 01.08.2020 im 

Rahmen der Kita-Reform vorgeschrieben: 50% (vorher 30%) für das zweitälteste betreute Kind und 100% 

für jedes weitere betreute Kind einer Familie. 

 

Darüber hinaus hat der Kreis Segeberg, die ab 01.08.2020 gültige Geschwisterkindermäßigung um den 

Personenkreis der Schulkinder, die in einem Hort betreut werden, bis 31.12.2024 erweitert. 

 

Die Verwaltung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg hat die Pforten wieder geöffnet 

und wird zukünftig zu leicht veränderten Öffnungszeiten für Sie als Bürger ansprechbar sein. Die 

Öffnungszeiten sind Montag – Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr. 

 

Termine außerhalb der genannten Öffnungszeiten sind jederzeit nach vorheriger Absprache möglich. 

Das Team der Verwaltung des Eigenbetriebes Kita HU finden Sie am Tiedenkamp 2, Tel. 04193/963-390, 

kita@hu.de. 

 

mailto:kita@hu.de

